	Die relevanten Kommunikationsgesetze für Ihre Arbeit als BR und die Sicherheit der Kollegen 

	§ 74 Abs. 1 BetrVG

	In den „Grundsätzen für die Zusammenarbeit“ ist geregelt, dass Sie sich als Betriebsrat mindestens einmal im Monat zu einer Besprechung treffen und strittige Fragen verhandeln. Dazu gehören auch Themen aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz.

	§ 80 Abs. 2 BetrVG
	In § 80 Abs. 2 BetrVG, den „Allgemeinen Aufgaben“, ist geregelt, dass Sie als Betriebsrat von Ihrem Arbeitgeber rechtzeitig und umfassend unterrichtet werden. Diese Unterrichtung bezieht sich u. a. auf die Beschäftigung der Kollegen, die Arbeitszeit, die Arbeitstätigkeit und den Einsatzort. 

	§ 89 BetrVG
	„Arbeits- und Unfallschutz“: Ihr Arbeitgeber hat Sie als Betriebsrat auch in speziellen Themen zu informieren, wie z. B. bei behördlichen Auflagen des Arbeitsschutzes.

	§ 43 BetrVG

	„Regelmäßige Betriebs- und Abteilungsversammlungen“: Um Ihre Kollegen über die Arbeit Ihres Gremiums auf dem Laufenden zu halten und über Neuigkeiten zu informieren, haben Sie einmal in jedem Quartal eine Betriebsversammlung einzuberufen. 

	§ 39 BetrVG

	Eine gute Möglichkeit für Sie als Betriebsrat sind die Sprechstunden, die Sie einrichten können, um ein persönliches Gespräch mit Ihren Kollegen zu führen. Eine Sprechstunde anzubieten ist per Gesetz nicht verpflichtend. Sie sollten diese Möglichkeiten auf jeden Fall nutzen.

	§ 5 ArbSchG, § 3 DGUV V2
	Gefährdungsbeurteilung und Beteiligung: Ihr Arbeitgeber muss unter Beteiligung der Kollegen die Risiken der Arbeit erheben.

	§ 12 ArbSchG,
§ 4 DGUV V1
	„Unterweisungen“: Ihr Arbeitgeber muss Ihre Kollegen regelmäßig zu den verschiedensten Arbeitsschutz- und Sicherheitsthemen unterweisen. 

	§ 9 ASiG
	„Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat“: Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte müssen eng mit Ihnen als Betriebsrat zusammenarbeiten. Dies schließt regelmäßige Unterrichtungen und Beratungen über Maßnahmen zum Arbeitsschutz ein.

	§ 11 ASiG
	Arbeitsschutzausschuss: Einmal pro Quartal muss Ihr Arbeitgeber einen ASA zusammenrufen und über Arbeitsschutzthemen beraten. Zwei Betriebsratsmitglieder vertreten dabei die Sichtweise der Kollegen.
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